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Rund
ums Geld

>

Marianne Gähwiler

Meinungs-
Verschiedenheit nach
Pensionierung
Nacftcfe«? wir «a« i>; Pension

sinci, üaLe« wir plötzft'cü Mei-
n««gsversc/üetfe«üez'ten. Jcft

/zaLe mir eine Version der fei/n/-

frgen Auslage« festgelegt, a«rf
die gerät a«ter Bescftuss. ici?

möchte ihnen desha/h mein

Budget vorlege« und Sie um
ihren Vorschlag bitten, um ver-

gleiche« zu /cönnen. Unsere

ADV-Rente beträgt in/cZ. Zusatz
Pr. 3000.-, die Pensionshasse

Pr. 2300.-. Erspartes haben wir
ca. Pr. 200 000.-. Die festen

Auslage« betragen Pr. 2000-,
Daashalt eingeschlossen. ich
bin der Meinung, dass die ADV
fur die Grundversorgung auf-
hommen muss, ich möchte nun
ca. Pr. 5000.- /ahrlich zusätz-
Zieh /ar Ferien einsetzen und es

nicht für die Erben sparen. Was

wurden Sie anders machen?

Das ist sicher schwer zu sa-

gen, ich kenne nur Ihre Ver-

sion, die Ihrer Frau jedoch
nicht. Ein Budget kann man
auf verschiedene Arten ersteh
len. Beispielsweise so, wie Sie

es gemacht haben. Richtig ist,
wenn beide Partner damit
einverstanden sind.

Nicht Ihrer Meinung bin
ich, was die Grundversor-

gung durch die AHV-Rente
betrifft. Es gehören alle Ein-
nahmen, inklusive Vermö-
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genserträge, aber auch alle

Verpflichtungen ins AHV-
Budget. Da die Ehefrau das

Recht auf separate Auszah-

lung der halben Ehepaarrente
hat, darf dieser Betrag nicht
ohne ihr Einverständnis ins
Budget einverleibt werden.
Führt Ihre Gattin den Haus-
halt (praktisch) allein, muss
auch das berücksichtigt wer-
den! Wieviel sie zum Ge-

meinschaftsbudget beizutra-

gen hat, ergibt sich aus den fi-
nanziellen Verpflichtungen
des Paares und den gemein-
samen Ansprüchen.

Ihr Ferienbudget ist mit
1600 Franken monatlich
(Fr. 1000.- Rest AHV-Rente
plus zwölfter Teil Ihres Feri-

enbudgets) sehr hoch; ist
etwa damit Ihre Frau nicht
einverstanden? Möchte sie

lieber etwas mehr Geld zur ei-

genen Verfügung, als den

grössten Teil ihrer AHV-Rente
in Reisen zu investieren? Ich
weiss es nicht - Sie werden
sich mit Ihrer Frau auseinan-
dersetzen müssen. Für einen
Vorschlag der Budgetberate-
rin sind detaillierte Angaben
nötig. Mein Versuch, Ihr
Budget auszurechnen, hat
mit zu vielen Fragezeichen
geendet.

Wie hoch soll
die Zimmermiete
sein?

Nach de« Sommerferie« mac/tt
die Jüngste Tochter vo« ßekann-
te« ibre Eebre i« einem Vorott

vo« Zürich. Wir babe« ihr an-
geboten, bei ans zw woh«e« und
za esse«, wisse« aber«icht, wie-
vieZ wir da/ür verlange« Lonne«.

Tagsüber würde ich das Zimmer
wezferhi« aZs ZVäbzimmer be-

«Zitze«.

Was dessen Wert natürlich
erheblich mindert, kann
doch die Lehrtochter darin
nicht frei schalten und wal-
ten.

Allgemeingültige Regeln
und Richtlinien zur Festle-

gung eines Zimmerpreises
gibt es nicht. Angebot und
Nachfrage spielen eine wich-
tige Rolle, dazu diverse Fak-

toren, die von Objekt zu Ob-

jekt differieren. Ein Zimmer
vermietet sich je nach Wohn-
objekt, Lage, Grösse, Kom-
fort, Möblierung, Wohnko-
sten, Wohnort. Sie können in
Zeitungsinseraten nach Zim-
merpreisen suchen; vielleicht
kennt man auch im Gemein-
dehaus Zahlen.

Die Zimmermiete setzt
sich aus folgenden Unkosten
zusammen: Mietanteil (je
nach Zins), Anteil Heizung,
Strom, Wasser, Benützung
Bad, Küche, Möbel, Bett- und
Toilettenwäsche, Reinigungs-
arbeiten. Das alles eingerech-
net kommt man schnell ein-
mal auf einen Zimmerpreis
von Fr. 15.- bis 20 - pro Tag.
Wovon in Ihrem Fall sicher
ein Drittel bis die Hälfte ab-

gezogen werden muss wegen
Ihrer Mitbenützung.

Übrigens: Die Kündigung
für möblierte Zimmer beträgt
nach OR 14 Tage. Der unter-
vermietende Mieter ist dem
Haus- oder Wohnungseigen-
tümer gegenüber verantwort-
lieh für das Verhalten der Un-
termieterin und haftbar für
Schäden. Wichtig ist, dass al-
les klar geregelt wird, z.B. wel-
che Einrichtungen/Räume
benützt werden dürfen, wer
putzt, bis wann musiziert, ge-
duscht werden darf, wann die
Miete fällig ist, wieviel Mahl-
Zeiten eingenommen werden
usw. Für ein Mittagessen kön-
nen je nach Gebotenem, je
nach Qualität und Quantität
der Mahlzeit, Fr. 9.- bis 13.50
in Rechnung gestellt werden,
Nebenkosten und kleine Ent-
Schädigung für die Hausfrau

inbegriffen. Ein Frühstück
kommt auf Fr. 2 - (selbst zu-
bereitet) bis Fr. 4.50 (mit Ei

und so) zu stehen, ein Nacht-
essen auf Fr. 6.- bis 9.-.

Wieviel soll mein
Enkel zu Hause
abgeben?

Wie ich Ihne«geschrieben habe,

geht es u«? de« Eeüttmgs/oü«
und das Kostgeld «/eines £«Lels.
Leider habe ich dan/als verwes-

se« z« schreibe«, dass sei«e

Matter für i/z« Pr. 500.- Ali-
mente bekommt. Sie bezahlte

Lis /'etzfsei«e Krankenkasse and
das Schulmaterial. Seine K/eider
sowie Pahrspese« a«d auswarft'-

ge Mittagesse« bezahlt er se/ber.

Mass er «an eine« DausftaifLei-

frag bezahle« und wieviel?

Meine Antwort und mein
Budgetvorschlag in der «Zeit-

lupe» 6/94 gelten nach wie
vor: Wer Einkommen hat,
kommt damit für seinen Le-

bensunterhalt auf. Ein Lehr-

ling natürlich im Rahmen sei-

ner bescheidenen finanziel-
len Möglichkeiten; den Rest

müssen die Eltern überneh-
men.

Mit den Fr. 500 - beteiligt
sich der Vater an einem Teil
der Lebenshaltungskosten;
dieser halbe Tausender reicht
sicher nicht für Wohnen, Es-

sen, Wäschebesorgung und
alles andere, was Ihr Enkel
sonst noch bei seiner Mutter
bekommt. Die Mutter des

jungen Mannes hat aber

nicht nur Kosten mitzutra-
gen, sie hat sicher auch noch
Haus- und Betreuungsarbeit
für ihn zu leisten, und dies ist
nicht nichts - also (auch laut
Gesetz) ebenfalls zu berück-
sichtigen!

Je nach Kosten der auswär-

tigen Mittagessen vermag der
Stift seine Krankenkasse
und/oder sein Schulmaterial
selber zu berappen. Die Mut-
ter kann ihm aber auch 100
Franken Haushaltbeitrag ver-
langen und damit obige Aus-

lagen begleichen.
Wer seine Kinder zu Selb-

ständigkeit erziehen will,
lässt sie ihre finanziellen Ver-

pflichtungen selber überneh-
men.
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Die Wohnung des
Sohnes finanzieren?

Mein /unserer So/?« üaf «?/cü

a«£e/ra,gt, ofc i'c/? «?ic/? a« sei-

«er Wö/z«u«,gs/7«a«zien?«£ vo«

fr. 350 000 - fretei%e« würde.
7cü fein sefr 4 /a/?re« pe«5?o«iert,
memffflHszstwzdfr. 5000.-i>e-
/astet, £rspar«z'5se Ziaüe ic/z

37 000 Franken p/ws die 3. Satz-

/e. D/eKantona/üank würde mir
fr. 250 000.- z« 5% %Zz'«S£e-
ben. We«« ic/z mz'c/z Beteilige,
üflüe icfz an ez«e« früvorüez«^"
vo« köckstens fr. 50 000.- #e-
dackt.

Bevor Sie sich für irgend
eine Art von finanzieller Hilfe
entscheiden, müssen Sie über
Ihre Bücher gehen, ganz be-

sonders aber dann, wenn Sie

einen Erbvorbezug oder ein
zinsloses Darlehen ins Auge
fassen. In erster Linie muss /kr
Budget stimmen. Sie möchten
doch sicher nicht wieder an-
fangen, sparen zu müssen?
Und Sie dürfen auch nicht Ihre
letzten Reserven hergeben,
dafür sind Sie noch zu jung.

Würde Sie Ihr Geschenk
oder das Darlehen in irgend-
welcher Weise belasten, soll-
ten Sie es nicht geben! Ihr Sohn
hat wahrscheinlich ein besse-

res Einkommen als Sie, und er
sollte zuerst seine Bank um
eine Hypothek anfragen. Den
Umweg über Ihre Bank würde
ich mir sparen. Fehlt ihm die

notwendige Anzahlung, kön-
nen Sie ihm ein Darlehen aus
Ihren Ersparnissen zum Alters-
Sparbuch-Zins gewähren.
Nehmen Sie das Geld auf Ihr
Haus auf, bezahlt Ihr Sohn den
Zins. Geben Sie ihm das

(schriftlich vereinbarte) Darle-
hen zinslos, müssten Sie Ihrer
Tochter gerechterweise den ge-
schenkten Zins (beispielsweise
halbjährlich) ausbezahlen.
Auch einen eventuellen Erb-

vorbezug durch den Sohn soll-
ten Sie der Tochter (mit Zin-
sen) gutschreiben, damit sie

nicht benachteiligt ist.
Marianne Gäüw?7er

Die Bank
gibt
Auskunft

Dr. Emil Gwalter

Können Schuld und
Guthaben bei
Konkurs miteinander
verrechnet werden?

Angenommen, meine Bank ge-
wdkrt m/r eine Hypotkek, und
icfz kesifze fcez ikr ei« Gwtüaüe«

(fesfgeid oder Sparke/t): Kann
icfz im fa/ie eines Konkurses der

Bank die Scüzdd und das G?zt-

kaken miteinander verrecknen?

Auf Ihre direkte Frage, ob
Sie im Konkursfall Ihrer Bank

Spar- und Festgeldguthaben
gegen die Hypothekarforde-
rungen der Bank verrechnen
können, muss ich mit «nein»
antworten.

Im Konkursfall einer Firma
ist die Konkursverwaltung
verpflichtet, alle Guthaben
derselben einzufordern. Hy-
potheken machen da keine
Ausnahme. Eine Verrech-

nungsmöglichkeit mit nicht
pfandgesicherten Forderun-

gen besteht nicht. Als Gläu-

biger teilen Sie das Schicksal
aller übrigen Gläubiger.

Gemäss Schuldbetrei-

bungs- und Konkursgesetz
(SchKG) werden die Gutha-
ben gegenüber der konkursi-
ten Firma in fünf Kategorien
(Klassen) eingeteilt. Zunächst
werden die Gläubiger der er-

sten Klasse (Lohnfordemn-
gen) vollumfänglich befrie-

digt. Hernach kommen die

Gläubiger der zweiten Klasse

dran und so weiter, bis alle
Aktiven verteilt sind. Die

Gläubiger der nächstfolgen-
den Klassen werden nur teil-
weise oder überhaupt nicht
befriedigt. Spar- und Salär-

guthaben bis zu Fr. 5000.-
sind in der dritten und die

nächstfolgenden Fr. 5000-in
der vierten Klasse. Zur Zeit be-
findet sich das SchKG in Re-

vision, und es ist denkbar,
dass dabei Sparguthaben bes-

sergestellt werden.
Dies ist die brutale rechtli-

che Wirklichkeit.
Bei Banken ist dies in der

Praxis jedoch anders. Einer-
seits bestehen im Bankenge-
setz Bestimmungen, die teil-
weise vom SchKG abweichen,
namentlich um zu verhin-
dern, dass durch einen Run
auf die Spareinlagen die In-
Solvenz der Bank künstlich
«herbeigerufen» wird.

Anderseits besteht eine
Konvention (Konvention
XVIII) der Bankiervereini-

gung. Für Sparforderungen
gegenüber Banken, die dieser
Konvention angeschlossen
sind, wird die Rückzahlung
gegen Abtretung des Kon-
kursprivilegs bis zu einem Be-

trag von Fr. 30 000 - garan-
tiert.

Guthaben gegenüber Kan-
tonalbanken sind vollum-
fänglich durch eine Staats-

garantie des zuständigen
Kantons gesichert. Diese

Staatsgarantie fällt allerdings
nicht wie Manna vom Him-
mel. Wenn sie beansprucht
werden muss, werden die
Steuerzahler zur Kasse gebe-
ten.

Die Hypotheken werden
im Konkursfall gekündigt.
Dies führt meist zu unliebsa-
men Härtefällen. Um diese

tunlichst zu vermeiden, ver-
sucht man, Hypotheken bei
anderen Banken zu plazieren.
Falls die Belastung in tragba-
rem Rahmen liegt (max. ca.

65% des Marktwertes), sollte
dies keine allzugrossen
Schwierigkeiten bereiten.

In der Rezession der letzten
Jahre ist es jedoch vorgekom-
men, dass Liegenschaften an
Wert verloren haben, so dass

die prozentuale hypothekari-
sehe Belastung angestiegen
ist und in Einzelfällen eine
Höhe erreicht hat, die für
einen neuen Hypothekar-
gläubiger nicht mehr zumut-
bar ist. Für solche Hypothe-
ken dürfte es schwierig wer-
den, eine Neuplazierung zu
finden.

Wie kann man sich absi-
ehern?

1. Wählen Sie nur eine
Bank, die Ihr volles Vertrauen
geniesst.

2. Fragen Sie Ihren Bankier,
ob sein Institut der Konventi-
on XVIII der Schweizerischen
Bankiervereinigung ange-
schlössen ist.

3. Falls Ihr Sparguthaben
Fr. 30 000 - übersteigt, würde
Ihnen vielleicht mancher ra-
ten, bei einer anderen Bank
ein neues Sparkonto zu eröff-
nen. Ich empfehle Ihnen in
diesem Fall, sich nach weite-
ren Sparformen umzusehen.
Welche die günstigsten sind,
hängt von Ihrer konkreten Si-

tuation ab. Fragen Sie einen
Anlageberater Ihrer Bank. Be-

sonders für kleinere Beträge
wird er Ihnen womöglich
einen Anlagefonds empfeh-
len. Es gibt Anlagefonds, die
sich an die strengen Vor-
Schriften halten, die für Pen-
sionskassen gelten und die
trotzdem in der Vergangen-
heit überdurchschnittliche
Renditen erzielt haben.

4. Überprüfen Sie von Zeit
zu Zeit die hypothekarische
Belastung Ihrer Liegenschaft.
Sollte sie 2/3 des (gegenwärti-
gen) Marktwertes überstei-

gen, sollten Sie danach trach-
ten, sie so rasch wie möglich
auf ein «erträgliches» Niveau
abzubauen.
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